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da du die elternzeit nicht beendest hast du kein anrecht auf die Sommerferien mit Bezahlung.

nur wenn du wieder starten würdest, wenn das elterngeld ausläuft dann ist der Termin völlig
egal. wenn man es dir doch gewährt, dass du die Sommerferien trotz elternzeit bezahlt
bekommst dann sei es auf "Kulanz" worauf du nicht hoffen kannst.. das land ist pleite..daher
denke ich eher nicht.

aber susannas Idee ist schon nicht schlecht.. erstmal kannst du aus der elternzeit
"zurückkommen" und dann eine weitere beantragen.. das dürfte ohne Schwierigkeiten gehen.
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